
SATZUNG des
'Schulvereins der Stödt. Grundschule Gottlieb-Heinrich-Stroße Solingen-Wold ':

Norne

Der Verein führl den Nomen 'Schulverein der SlödL Grundschule Gotflieb-Heinrich-Stroße Solingen-Wold '.

5 2 Zweck, Gerneinnritzigkeit

Der Verein vedolgl ousschließlich und unmittelbor gemeinnü2ige Zwecke im Sinne des Abschnitls 'Sfeueöegünstige Zwecke' der Abgobenordnung,
und zwor durch umfossende Förderung der khulkinder der GHS, nomenllich in den Bereichen Kunsl, Kultur und Sporf sowie durch Unlerstützung
hillsbedtrrfliger Kinder der Schule.

Er edülll seine Aufgobe ferner durch finonzielle Unleßfützung der Grundschule GHS, etwo beim Beschqffen von zusdtzlichen lernmitleln und
Untenlchtsmoferiolien sowie durch Bezuschussung von Schulousflügen, Schullondheimoufenfholten, khulveronstoflungen und besonderen Proiehen.

Der Verein ist selbsflos lötig, er verfolgrt nicht in erster Linie eigenwirtschoftliche Zwecke.

5 3 Sitz

Der Vereinssitz ist Solingen.

S 4 Mitgledschoft

Milglied des Vereins konn lede nolrlrtiche und iudstische Person werden, die die Ziele des Vereins unlerstüfzt

Eziehungsberechligte von Schülern der GHS euerben beide die Milgliedschoft durch Zohlung des Mitgliedsbeitroges, sofern sie hieöei keinen :
entgegenstehenden Willen öußem.

Die Mitgliedschofl endel 
- ohne besondere KrJndigung mil dem Ausscheiden des Kjndes ous der
GHS; es sel denn, sie soll ouf ousdrücklichen Wunsch fortgeselzt werden,

- durch Austritl, der zum Ende eines Geschöflsiohres erklöd werden konn,
- durch Tod,
- durch Ausschluß.

lm Folle vereinsschödigenden Vefrollens konn der Ausschluß ous dem Verein beschlossen werden. Er bedorf der Zweidrittelmehrl'reil einer
Milgliederversommlung. Der Ausschluß isl dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen, er ist unonfechhor..

5 5 Eeitröge

Zur Erfüllung des Vereinszwecks t$ 2 I ehebt der Verein von den Mitgliedern Beilröge für iedes Kind, dos diese Schule besucht Die ordenlliche
Mitgliederversommlung ( $ l0 I entscheidel über Beilrogshöhe. Zohlungspflichl und Zohlungsfrislen. Die feslgelegle Höhe des Beitroges gilt ols
Mindestbeitrog.

Spenden

Spenden der Mitglieder und Förderer des Vereins sind zur Edüllung des Vereinszwecks ( $ 2 I beslimmt

S 7 Venrendung der Ba'tröge und Spenden

Mitlel des Vereins dürfen nur für sotzungsgemÖße Zwecke venrrendet werden. Uber die Verwendung der BeilrÖge und Spenden zur Erfüllung des
Vereinszwecks innerholb eines Gexhöftsiohres enlscheidet der Vorstond.

Milglieder des.Vereins erhollen keine Zuwendungen ous Mitleln des Vereins. Es dod keine Person durch Ausgoben, die dem Zweck der Körperschoft
fremd sind, oder durch unverhöltnismößig hohe Vergütungen begünsligt werden.

S I Voatond

Der Vorslond besteht ous dem Vorsifzenden, dem sfellverlrelenden Vorsilzenden, dem Schoizmeisler und dem Schriftlührer. Ferner gehören ihm der
slellvertrelende Schotzmeisler und der stellvertretende Schdftführer on, soweil diese Amter durch die Mitgliederversommlung besetzl werden.

Die Mitglieder des Vorslondes werden von der Milgliederuersommlung gewÖhlt Die Amtszeit des Vorstondes betrögrt 1 Johr. Die Milglieder des
Vorstondes bleiben iedoch solonge weilethin im Aml, bis ein neuer Vorstond gewöhlt isL Die Wiederwohl ist zulössig. Scheidet ein Mitglied des
Vorslondes vor Ablouf der Arnlszeit ous, so wird ein Nochfolger nur für die Reslomlszeil des Vorslondes gewöhlL

Der Vorstond foßt seine Eeschlüsse mit einfocher Mehrheit der erschienenen Vorslondsmitglieder bei Slimmengleichheil enlscheidet die Slimme des
Vorsilzenden.

Die Abwohl des Vorstondes konn nur durch eine ordnungsgemöß einberufene Mitgliederversomlung erfolgen, vgl. $ I 0 dieser Sofzung.

Der Vorslond loot mindeslens 2 mol im Schuliohr. Seine Si2ungen werden durch mindeslenS 2 Vorstondsmitglieder gemeinsom einberufen. Der
Schulleiler und ein Verlreler des Lehreftollegiums sollen, Verlreter der Schulpflegschofl sowie ondere Personen können on seinen Berolungen beleiligt
weroen.

S 9 Geschöftsführung und Vertretung

Dem Vgrslond obliegt die Geschöftsführung. Die lvlilglieder des Vorslondes üben ihre Töligkeit ehrenomllich ous. Sie erhollen keine Vergülung, iedoch
Auslogenersotz bei schrifllichem Nochweis.
Dos gilt sinngemöß ouch für Vereinsmitgliedel die der Vorslond ous besonderem Anloß mif Aufgoben zur Erfüllung des Vereinszwecks ( $ 2 ) beouflrogl.

Der Verein wird durch den Vorsilzenden oder dessen Stellvertreler ieweils gemeinsom mil einem weileren Vorstondsmitglied gerichllich und
oußergerichllich verffelen I S 26 ll BCBI
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Sl0 Mitgliederveronvnlung

Die ordentliche Milgliederversommlung isl mindestens einmol iöhrlich durch schtiftliche Einlodung des Vorslondes unler Angobe der Togesordnung
einzuberufen. Der Vorstond hot olle Milglieder des Vereins einzuloden.

Die Einlodung muß mindeslens viezehn Toge vor der Milgliedervenommlung erfolgen.

Die ordentliche /V\ilgliederversommlung soll innerholb der ersten drel Monole eines GeschÖtlsiohres einberufen werden.

Der Vorslond hol eine Mitgliederversommlung einzuberufen, wenn dos Inletesse des Vereins es forderl oder wenn ein Ddtfel der Milglieder sie
beontrogt Er soll sie einberufen, wenn ondere wichtige Gründe vorliegen. Zur Einberufung befugt sind die zur Verlrelung des Vereins berechligten
Vorslondsmilglieder

Ordentlich einberufene Mitgliederversommlungen sind unbeschodet der Zohl der onwesenden Vereinsmitglieder beschlußföhig.

Soweil geselzlich oder durch diese Sotzung keine onderen Mehrheilen vorgeschdeben sind, beschließl dle Milgliederueaommlung mil einfocher
Mehfieit der onwesenden Mitglieder, wobel dieienigen Mitglieder, deren Kindbrl die khule besuchen, pro GH9khulkind eine Slimme hoben.
lm Folle der Wohl entscheidet bei Slimmengleichheit dos Los
Vedretung in der Ausübung des Slimmrechts ist nicht zulÖssig.

Den Vorsitz in der Mitgliederversommlung fohrt der Vorsi2ende oder im Folle seiner Vertrinderung sein Sfellverfreler.

S I I Antröge zur Togesordnung der Mitglederversommlung

Uber Antrögq die nicht schon in der Togesordnung vorgesehen sind, konn in der Mifgliederversommlung nur obgestimml wetden, wenn diese Anlröge
mindestens I Woche vor der Versommlung schdfllich bel dem Vonitzenden eingegongen sind.

Spöter eingehende Antröge dürfen in der Mitgliederuersommlung nur behondell werden, wenn ihre Ddnglichkeil beioht wird. Dos gexhiehl dodurch, '
doß die Mitgliederversommlung mit einfocher Mehrtreit beschließt, doß der Antrog ols Dringlichkeitsonlrog in die Togesordnung oufgenommen wird.
Dies gill nichl für Sotzungsönderungen oder die Auflösung des Vereins

S l2 Tötigkeitsbedcht und Rechnunglegung

Der Vorstond hot iöhrlich der ordenflichen Milgliederversommlung einen Tötigkeitsberichl zu erslotten und über den Slond des Vereinwemögen sowie
die Verwendung der Vereinsmitlel Rechnung zu legen.

Ordenfliche Mitgliederversommlungen wöhlen ous ihrer Mitle zwei Kossenpnlfer für jeweils ein Johq Wiederwohl ist einmol zuldssig.

5 l3 Niederschtiften

Uber Silzungen und Beschlüsse der Milgliederversommlung und des Vorslondes sind Niederschriften zu ferfigen. Sie sind vom Vorsilzenden bzw.
seinem Slellverlreler und dem Schriftführer zu unleeeichnen. Die Niedeßchrlflen sind Teil der Vereinsunterlogen.
Vorslondsmitglieder erhollen Abschriften der Niederschtiften

S l4 Sotzungsönderungen

Solzungsönderungen bedürfen der Zweidritfelmehfieil einer Mitgliederversommlung. die frislgerechl unter Aufführung der beontroglen Anderungen
einberufen worden isL

Anderungen des Vereinszrnrecks ( $ 2l bedürfen der Zweidritlelmehrheit einer Milgliederuersommlung, zu der fristgerechl unter Angobe der
beobsichtiglen Anderung eingeloden wurde und on der mindestens ein Dritlel der Vereinsmilglieder leilnimmf.

5 15 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins konn nur durch Beschluß einer zu diesem Zweck einberufenen Milgliederuersommlung edolgen.

Diese Mifgliederuersommlung ist beschlußföhig, wenn die Hölfle derVereinsmilglieder onwesend ist lsl die Mitgliederversommlung beschlußunföhig. so
ist innertrolb von 14 Togen eine erneule Milgliederversommlung einzuberufen.
Diese Mitgliedeversommlung ist unbeschodet der Zohl der onwesenden Milglieder beschlußfÖhig.

Der Autlösungsbeschluß bedod in iedem Foll der Zweidritfelmehrheil der onwesenden Milglieder des Vereins.

Dos Vereinsvermögen föllt bei Auflösung des Vereins der Grundschule Gottlieb-Heinrich-Slroße zu mit der Moßgobe, dos Vermögen ousschließlich für
Zwecke im Sinne von $ 2 dieser Sotzung zu verwenden.

5 l6 Geschöftstohr

GeschÖftsiohr isl dos Schuliohr, ous steuerlichen Gründen isl om Ende des Kolenderiohres ein Johresobschluß zu erslellen.

S | 7 Inkrofüreten

Diese Sotzung isl von der MifgliedeNersommlung 
"^) 

-',/.0!*T*hlossen worden und trifi on die Slelle der bisher gelrenden Solzung vom 25. Jonuor
1 996.

solingen, a"nrl^..rl.0.'J 3 tl

930,^J+ ul. s:r/,*'/
| 2. Vorsitzende lI I Vorsilzende)

Seile 2 der Sotzung des Schulvereins der GHS

k^k/r,4^


